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FESTLANDSOCKEL 

Artikel 76 

Definition des Festlandsockels 

(1) Der Festlandsockel eines Küstenstaats umfaßt den jenseits seines Küstenmeers gelegenen 
Meeresboden und Meeresuntergrund der Unterwassergebiete, die sich über die gesamte natürliche 
Verlängerung seines Landgebiets bis zur äußeren Kante des Festlandrands erstrecken oder bis zu einer 
Entfernung von 200 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen 
wird, wo die äußere Kante des Festlandrands in einer geringeren Entfernung verläuft. 

(2) Der Festlandsockel eines Küstenstaats erstreckt sich nicht über die in den Absätzen 4 bis 6 
vorgesehenen Grenzen hinaus. 

(3) Der Festlandrand umfaßt die unter Wasser gelegene Verlängerung der Landmasse des 
Küstenstaats und besteht aus dem Meeresboden und dem Meeresuntergrund des Sockels, des Abhangs 
und des Anstiegs. Er umfaßt weder den Tiefseeboden mit seinen unterseeischen Bergrücken noch dessen 
Untergrund. 

 (4) a) Wenn sich der Festlandrand über 200 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite 
des Küstenmeers gemessen wird, hinaus erstreckt, legt der Küstenstaat die äußere Kante des 
Festlandrands für die Zwecke dieses Übereinkommens fest, und zwar entweder 

 i) durch eine Linie, die nach Absatz 7 über die äußersten Festpunkte gezogen wird, an denen die 
Dicke des Sedimentgesteins jeweils mindestens 1 Prozent der kürzesten Entfernung von 
diesem Punkt bis zum Fuß des Festlandabhangs beträgt, oder 

 ii) durch eine Linie, die nach Absatz 7 über Festpunkte gezogen wird, die nicht weiter als 60 
Seemeilen vom Fuß des Festlandabhangs entfernt sind. 

 b) Solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, wird der Fuß des Festlandabhangs als der Punkt des 
stärksten Gefällwechsels an seiner Basis festgelegt. 
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(5) Die Festpunkte auf der nach Absatz 4 Buchstabe a Ziffern i und ii gezogenen und auf dem 
Meeresboden verlaufenden Linie der äußeren Grenzen des Festlandsockels dürfen entweder nicht weiter 
als 350 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird, oder 
nicht weiter als 100 Seemeilen von der 2 500-Meter-Wassertiefenlinie, einer die Tiefenpunkte von 2 500 
Metern verbindenden Linie, entfernt sein. 

(6) Ungeachtet des Absatzes 5 darf auf unterseeischen Bergrücken die äußere Grenze des 
Festlandsockels 350 Seemeilen von den Basislinien, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen 
wird, nicht überschreiten. Dieser Absatz bezieht sich nicht auf unterseeische Erhebungen, die natürliche 
Bestandteile des Festlandrands sind, wie seine Plateaus, Anstiege, Gipfel, Bänke und Ausläufer. 

(7) Wo sich der Festlandsockel über 200 Seemeilen von den Basislinien hinaus erstreckt, von denen 
aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird, legt der Küstenstaat die äußeren Grenzen seines 
Festlandsockels durch gerade Linien fest, die nicht länger als 60 Seemeilen sind und die Festpunkte 
verbinden, welche durch Koordinaten der Breite und Länge angegeben werden. 

(8) Der Küstenstaat übermittelt der Kommission zur Begrenzung des Festlandsockels, die nach 
Anlage II auf der Grundlage einer gerechten geographischen Vertretung gebildet wird, Angaben über die 
Grenzen seines Festlandsockels, sofern sich dieser über 200 Seemeilen von den Basislinien hinaus 
erstreckt, von denen aus die Breite des Küstenmeers gemessen wird. Die Kommission richtet an die 
Küstenstaaten Empfehlungen in Fragen, die sich auf die Festlegung der äußeren Grenzen ihrer 
Festlandsockel beziehen. Die von einem Küstenstaat auf der Grundlage dieser Empfehlungen festgelegten 
Grenzen des Festlandsockels sind endgültig und verbindlich. 

(9) Der Küstenstaat hinterlegt beim Generalsekretär der Vereinten Nationen Seekarten und 
sachbezogene Unterlagen, einschließlich geodätischer Daten, welche die äußeren Grenzen seines 
Festlandsockels dauerhaft beschreiben. Der Generalsekretär veröffentlicht diese ordnungsgemäß. 

(10) Dieser Artikel berührt nicht die Frage der Abgrenzung des Festlandsockels zwischen Staaten 
mit gegenüberliegenden oder aneinander angrenzenden Küsten. 
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